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Emplstrasse in Richtung Riemer Park: Regelung der 
Zufahrtsberechtigung

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05115 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 – Trudering-Riem vom 19.07.2018

Sehr geehrter Herr Steinberger,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem oben genannten Antrag fordert der Bezirksausschuss 15, Trudering-Riem die Landes-
hauptstadt München auf, die Beschilderung des Wegabschnittes zwischen Emplstraße und 
Riemer Park um den Hinweis „Radfahrer weichen aus“ zu ergänzen.

Dieser Antrag betrifft ein laufendes Geschäft nach Art. 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung und 
§ 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates, weil die in Rede stehende Angelegenheit keine 
besonderen Verpflichtungen für die Landeshauptstadt München erwarten lässt. Die Behand-
lung erfolgt deshalb mit diesem Schreiben. 

Die im Antrag genannte Teilfläche ist kein offizieller Bestandteil des Riemer Parks, sondern 
eine Teilfläche des ungebundenen Vermögens. Daher erfolgt die Beantwortung durch das 
Kommunalreferat. 

Öffentliche Grünanlagen wie der Riemer Park einschließlich deren Zugangswege werden in 
hochverdichteten Großstädten von verschiedenen Nutzergruppen vorwiegend zur Erholung 
oder Freizeitgestaltung frequentiert. Somit ist das Aufeinandertreffen verschiedenster Interes-
sengruppen unvermeidlich. Die für Verbindungswege analog herangezogene Satzung über die
Benutzung der städtischen Grünanlagen definiert vor diesem Kontext in § 2 Abs. 1 die gegen-
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seitige Rücksichtnahme der die Grünanlage nutzenden Personen als zentrale Bedingung:

§ 2 Verhalten in Grünanlagen 
(1) Im Rahmen der Grünanlagennutzung dürfen andere nicht gefährdet, geschädigt oder 

mehr als unvermeidbar behindert oder belästigt werden; […]

Allein vor diesem Hintergrund ist ein Respektieren verschiedener Nutzungsinteressen von 
jedem Grünanlagennutzer gefordert. Die vorhandene Beschilderung innerhalb des Riemer 
Parks stellt lediglich einen ergänzenden Hinweis dar.  

Um dieser Nachdruck zu verleihen, haben wir die Prägung eines Schildes mit der Aufschrift 
„Radfahrer weichen aus“, wie dieses auch im Englischen Garten erfolgreich den Verkehr von 
Fußgängern und Radfahrern ergänzend regelt, in Auftrag gegeben und werden es an entspre-
chender Stelle anbringen. Ihrem Anliegen wird somit entsprochen. 

Der Antrag des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 15, Trudering-Riem vom 19.07.2018 ist
damit satzungsgemäß erledigt. 

Mit freundlichen Grüßen

Kristina Frank
Kommunalreferentin


